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Rundschreiben Nr. 10 12012

Anwendungshinweise zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 18.
Juli2012 (1 BvL 10/10, 1BvL2l1'll

Sehr geehrte Damen und Henen.

mit den Rundschreiben vom 23.7. und 30.7.2012 hatten wir lhnen vorläufige
Anwendungshinweise zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 18.7.
2012 gegeben. lm Rahmen einer Besprechung an 13.8.2012 haben sich die
Länder weitgehend auf ein gemeinsames Vorgehen bei der Umsetzung des Ur-
teils verständigt, nachdem das BMAS zu erkennen gegeben hat, dass von dieser
Seite keine eindeutigen und umfassenden Hinweise zum Venrualtungsvollzug zu
erwarten sind.

lch bitte Sie, bei der Umsetzung der durch das Bundesverfassungsgericht erlas-
senen Ubergangsregelung folgendes zu beachten:
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1. Beqinn der Überqangsregelunq

Für alle laufenden Leistungsfälle ist Beginn der Ubergangsregelung der 1. Au-
gust 2012. Eine Rückwirkung der Ubergangsregelung bis längstens 1. Januar
2011 kommt nur in Betracht, soweit die Bestandskraft von Leistungsbescheiden
noch nicht eingetreten ist.

Bis einschließlich 31 . Juli 2012 sind somit nur nicht bestandkräftige Verwaltungs-
akte von der Ubergangsregelung erfasst. Die Frage der Bestandskraft ist im Eln-
zelfall nach den Grundsätzen des allgemeinen Verualtungsrechts zu klären.

2. Reqelsatzstufen/ Reqelbedarfsstufen:

Aufgrund der Ubergangsregelung sind künftig die Regelbedarfsstufen nach der
Anlage zu S 28 SGB Xll anzuwenden. Die drei Bedarfsstufen nach dem AsylbLG
sind nicht mehr maßgebend. Die Regelbedarfsstufen gliedern sich wie folgt auf:

Regelbedarfsstufe 1 (RS 1)

Für eine erwachsene leistungsberechtigte Person, die als alleinstehende oder
alleinezìehende Person einen eigenen Haushalt führt; dies gilt auch dann, wenn
in diesem Haushalt eine oder mehrere weitere eruachsene Personen leben, die
der Regelbedarfsstufe 3 zuzuordnen sind.

Regelbedarfsstufe 2 (RS 2)

Frir jeweils zwei enruachsene Leistungsberechtigte, die als Ehegatten, Lebens-
partner oder in eheähnlicher oder Iebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft-
einen gemeinsamen Haushalt fùhren.

Regelbedarfsstufe 3 (RS 3)

Für eine enruachsene leistungsberechtigte Person, die weder einen eigenen
Haushalt führt, noch als Ehegatte, Lebenspartner oder in eheähnlicher oder le-
benspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft einen gemeinsamen Haushalt führt.

Regelbedarfsstufe 4 (RS 4)

Für eine leistungsberechtigte Jugendliche oder einen leistungsberechtigten Ju-
gendlichen vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Regelbedarfsstufe 5 (RS 5)

Für ein leistungsberechtigtes Kind vom Beginn des siebten bis zur Vollendung
des 14. Lebenslahres.

Regelbedarfsstufe 6 (RS 6)

Für ein leistungsberechtigtes Kind bis zur Vollendung des sechsten Lebensjah-
res.
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Auch in den Gemeinschaftsunterkünften nach g 53 AsylVfG finden die Regelbe-
darfsstufen 1 bis 6 Anwendung. Das Tatbestandsmerkmal der ,,eigenen oder
gemeinsamen Haushaltsführung" ist auch dort anzuwenden. Aus dem Umstand,
dass mehrere alleinstehende Personen gemeinsam in einem Zimmer unterge-
bracht sind, kann nicht auf das Vorllegen der Regelbedarfsstufe 3 geschlossen
weroen.

3. Leistunqen zum Unterhalt des Kindes oder des Juqendlichen (S 39 SGB
yu)

Bei stationären Unterbringungen von Kindern und Jugendlichen gemäß SGB Vlll
ist nach $ 9 Abs. 2 AsylbLG der Vonang der Regelungen des Sozialgesetzbuch
Achtes Buch (SGB Vlll) gegeben.

4. Abdeckunq von Bedarfen durch die Grundleistunq

Die Grundleistungen nach $ 3 AsylbLG setzen sich zusammen aus

. dem Betrag zur Sicherung des physischen Existenzminimums ($ 3 Abs.
2 Satz 2 AsylbLG)

o den notwendigen Kosten für Unterkunft, Heizung sowie lnnenausstat
tung, Haushaltsgeräte und Haushaltsgegenstände (Abteilung 5), sowie

. dem Barbetrag für die Sicherstellung des sozio-kulturellen Exìstenzmini-
mums ($ 3 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG).

5. Berechnunq der Leistunqssätze

Für die Berechnung der jeweiligen monatlichen Regelbedarfe in den Regelbe-
darfsstufen 1 bis 6 gilt nachfolgend dargestelltes Berechnungsmodell:

a) Berechnung der monatlichen Regelbedarte für das Jahr 2011

Die monatlichen Regelbedarfe der Beträge zur Sicherung des physischen Exis-
tenzminimums und zur Sicherstellung des sozio-kulturellen Existenzminimums
ergeben sich jeweils aus der Summe der Beträge entsprechend den sich aus $$
5 bis 7 des Gesetzes zur Ermittlung der Regelbedarfe (RBEG) nach S 28 SGB
Xll für Einpersonen- und Familienhaushalte nach der Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe 2008 ergebenden regelbedarfsrelevanten Verbrauchsausga-
ben für die

. Abte¡lungen 1 (Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke), 3 (Bekleidung
und Schuhe), 4 (Wohnen, Energie und Wohnungsinstandhaltung) und 6

Ministerium für
Arbeit, Soziales,

Frauen und Familie



Seite 4

(Gesundheitspflege) für den Betrag zur Sicherung der Leistungen des
physischen Existenzminimums und

. Abteilungen 7 (Verkehr), B (NachrichtenLìbermittlung), 9 (Freizeit, Unter-
haltung, Kultur), 10 (Bildung), 11 (Beherbergungs- und caststätten-
dienstleistungen) und 12 (Andere Waren und Dienstleistungen) für den
Barbetrag zur Sicherstellung des sozio-kulturellen Existenzminimums.

Die sich jeweils ergebenden Summen sind zur Ermittlung des monatlichen Re-
gelbedals - d.h. des Bekages zur Sicherung des physischen Existenzminimums
und des Barbetrags zur Sicherstellung des sozio-kulturellen Existenzminimums -
jeweils mit 1,0055 zu multiplizieren und gemäß g 28 Abs,4 Satz 5 SGB Xll zu
run0en.

b) Berechnung der monatlichen Regelhedañe für das Jahr 2012

Die ermittelten monatlichen Regelbedarfe für das Jahr 2011 sind mit 1,0075 zu
multiplizieren und gemäß $ 28 Abs. 4 Sa2 5 SGB Xll zu runden. Dies ergibtdie
erste Erhöhungsstufe. Ausgehend von der ersten Erhöhungsstufe sind die jewei-
ligen Beträge mit 1,0199 zu multiplizieren und gemäß 28 Abs, 4 Satz 5 SGB Xll
zu runden. Dies ergibt die monatlichen Regelbedarfe für das Jah¡ 2012.

c) Übersicht über die errechneten Leistungssätze

Die auf diese Weise enechneten Leistungssätze für die Jahre 2011 und 2012
lassen sich der beigefügten tabellarischen Übersicht entnehmen:
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Grundlage:

Regelbe-

darfsstufen
(RS) nach

s 8 RBEG

Monatliche Leistungen in 2011 Monatliche Leistunqen in 2012
Grundleistun-
gen zur Siche-
rung des phy-
sischen Exis-
tenzminimums
($34bs.2S.2
AsylbLG)

Geldbetrag
zur Deckung

des sozio-
kulturellen
Existenzmi-
nimums (S 3

Abs. 1 S. 4
AsylbLG)

Leistungen
nach $ 3
AsylbLGj
¡nsgesamt

Grundleistun-
gen zur Siche-
rung des phy-
sischen Exis-
tenzminimums
($3Abs 2S.2
AsylbLG)

Geldbetrag
zur Deckung

des sozio.
kulturellen
Existenzmi-
nimums ($ 3
Abs, '1 S, 4

AsvlbLG)

Leistungen
nach S 3

AsylbLG;
insgesamt

RSI
Alleinste-
hende oder
alleinezie-
nen0e
Erwachsene

206 € ¡JU € 336 € 1ín ê 134€ 346 €

RS2
Ehe- bzw.

Lebenspart-
ner

185 € 117 € 302€. 191 € 120€ 311€

RS3
Haushalts-
anqehöriqe

165 € 104 € 269 € 170€ 107 € 277 €



Erwachsene

RS4
Kinder von

Beginn '15.

- Vollen-
dung 18.

Lebensiahr

192€ 79€ 271€* 192€ 79€ 271€*

RS5
K¡nder von

Beginn 7. -
Vollendung
14. Lebens-

iahres

152€ B6€ 238 €* 152€ 86€ 238€*

RS6
Kinder b¡s

zur Vollen-
dung des 6.

Lebensjah-
res

125 €. 76€ 201€* 127 € 78€ 205 €*
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Bei den durch * gekennzeichneten Beträgen sind die nachfolgenden Ausführun-
gen unter Buchstabe d) zu beachten.

d) Anwendung der Bestandsschutzregelung auf Leistungsberechtigte der
Regelbedarfsstufen 4 bis 6

Bei der Bemessung der Leístungen für Leistungsberechtigte der Regelbedarfs-
stufen 4 bis 6 ist die Bestandsschutzregelung des g B Abs, 2 RBEG anzuwen-
den. Danach tritt zum 1. Januar 2011 in der Anlage zu $ 28 SGB Xll an die Stelle
der Beträge nach Absatz 1 Nummer 4 bis 6 für die Regelbedarfsstufe 4 der Be-
hag von 287 Euro, für die Regelbedarfsstufe 5 der Betrag von 251 Euro und für
die Regelbedadsstufe 6 der Betrag von 215 Euro, lnfolge des Abzugs der Beträ-
ge in Abteilung 5 der EVS ergeben sich die in der Tabelle unter Buchstabe c)
aufgeführten Beträge.

6. Ermittlunq von Abzuqsbehäqen im Falle der Erbrinquno von Sachleis'
tunqen

a) Abzugsheträge bei Leistung in Form von Sachleistungen

Abzüge für erhaltene Sachleistungen erfolgen nur beim Betrag zur Sicherung
des physischen Existenzminimums entsprechend der unten dargestellten Be-
rechnung. Weitergehende Abzüge sind nicht zulässig, auch wenn die tatsächli-
chen Beträge höher sind, Abzüge beim Barbetrag für die Sicherstellung des so-
zio-kulturellen Existenzminimums sind nicht vozunehmen.
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b) Erníttlung des Abzugsbetrags für eine komplette Abteilung

Bei der Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften wird es regelmäßig der Fall

sein, dass der gesamte Bedaf der Abteilung 4 (Wohnen, Energie und Woh-
nungsinstandhaltung) der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe durch Sach-
leistungen abgedeckt wird. Deshalb stellt sich die Frage, wie der Abzugsbetrag
für eine komplette Abteilung zu ermitteln ist. Hierbei ist wie folgt vozugehen:

Aus dem Verhältnis der Summe der sich aus $$ 5 bis 7 RBEG nach S 28 SGB
Xll für Einpersonen- und Familienhaushalte nach der Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe 2008 ergebenden regelbedarfsrelevanten Verbrauchsausga-
ben für die Abteilungen 1 (Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke), 3 (Bekleidung

und Schuhe), 4 (Wohnen, Energie und Wohnungsinstandhaltung) und 6
(Gesundheitspflege) und des Betrags der Verbrauchsausgaben der jeweiligen

Abteilung ergibt sich der prozentuale Anteil der jeweiligen Abteilung am monatli-
chen Regelbedarf des Betrags zur Sicherung des physischen Exlstenzmini-
mums.

Der sich für das jeweilige Jahr ergebende Abteilungsbetrag ist durch die Multipli-
kation des prozentualen Anteils der entsprechenden Abteilung mit dem jeweili-
gen monatlichen Betrag zur Sicherung des physischen Existenzminimums des
betreffenden Jahres zu ermitteln.

cl Ahzug von Einzelverbrauchsausgaben innerhalh einer Abteilung

Ein Abzug der jeweiligen Einzelverbrauchsausgabe erfolgt in der Höhe der sich
aus $$ 5 bis 7 RBEG nach S 28 SGB Xll für Einpersonen- und Familienhaushalte
ergebenden regelbedarfsrelevanten Verbrauchsausgaben nach der Einkom-
mens- und Verbrauchsstichprobe 2008. Diese Beträge werden bis zu einer neu-
en Erhebung der Verbrauchsausgaben ohne Fortschreibung ab dem Jahr 2011

auch für nachfolgende Jahre genutzt.

7. Kosten für Unterkunft. Heizunq und Hausrat

Kosten für Unterkunft, Heizung und Hau-srat (lnnenausstattung, Haushaltsgeräte
und -gegenstände) sind gemäß der Ubergangsregelung des Bundesvefas-
sungsger¡chts zusätzlich zu erbringen. Der übrige Hausrat hingegen ist in dem
Betrag zur Sicherung des physischen Existenzminimums enthalten,

L Bildunqs- und Teilhabeleistunqen

Die Leistungen des so genannten Bildungs- und Teilhabepakets sind weder im

Betrag zur Sicherung des physischen, noch des sozio-kulturellen Existenzmini-
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mums enthalten. Diese Leistungen sind in entsprechender Anwendung des $ 34

SGB Abs. 1 Xli, durch den bei Kindern und Jugendlichen die Bedarfe für Bildung

und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft als An-
spruch gesichert werden, im Rahmen des $ 6 AsylbLG zu gewähren,

Das Bundesverfassungsgericht rechnet in seinem Urteil vom 18. Juli 2012 die
Leistungen für Bildung und Teilhabe zu den existenzsichernden Regelungen, auf
die ein Anspruch bestehen müsse. Obwohl das Gericht diese Leistungen bei der
Ausgestaltung seiner Ubergangsregelung nicht ausdrücklich en¡vähnt, ist dieser
Wertung bei der Ausübung des Ermessens im Rahmen des $ 6 AsylbLG Rech-

nung zu tragen. Den verfassungsrechtlichen Anforderungen ist dabei Geltung zu

verschaffen. Dies führt zu einer Beschränkung des Ermessens.

Ein im Rahmen der Gewährung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilha-
bepaket zu erbringender Ergenanteil für Mittagessen bei Ganztagsunterbringung
ist in den Grundleistungen enthalten.

9. Abzüqe von Einzelpositionen der Abteilunq 6

Aus der Abteilung 6 sind keine Abzüge für Praxisgebühren und Zuzahlungen
vorzunehmen.

10. Leistungssätze bei stationärer Unterbringung Erwachsener in einer
stationären Einrichtunq

Bei der Berechnung des Taschengeldes bei stationärer Unterbringung Erwach-
sener in Pflege- oder vergleichbaren Einrichtungen ist die Barbetragsregelung in

$ 27 b Absatz 2 SGB Xll entsprechend anzuwenden.

11. Weiterqeltunq von $ 1a AsvlbLG

Auch unter Berücksichtìgung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
ist $ 1a AsylbLG weiter anwendbar. Die Höhe dessen, was bei Anwendung des $
'1a AsylbLG zu leisten ist, muss unter umfassender Würdigung sämtlicher Um-

stände des Einzelfalls bestimmt werden. Dabei ist wegen der starken Annähe-
rung der Leistungen an das SGB Xlldie Wertung von S 26 SGB Xll zu beachten,
der ebenfalls die l\4öglichkeit vorsieht, Leistungen auf ,das zum Lebensunterhalt
Unerlässliche" bei im weitesten Sinne rechtsmissbräuchlichen Verhalten einzu-
schränken. Hinsichtlich des Umfangs der Küzungen ist auf $ 39a SGB Xll zu
venrueisen, wonach eine Küzung der Leistungen in einer ersten Stufe um bis zu

25 % möglich ist. Ubertragen auf $ 1a AsylbLG bedeutet dies, dass jedenfalls in
der ersten Stufe nicht der gesamte Taschengeldbetrag, sondern höchstens in

Höhe von 25 % der Gesamtleistung (346 Euro bei Einpersonenhaushalten) erfol-
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gen darf. Dies hat zur Folge, dass die Leistungen in der ersten Stufe um bis zu
86 Euro geküzt werden dürfen. Hierbei ist nicht schematisch vozugehen, son-
dern noch einmal auf die Notwendigkeit der Berücksichtigung der jeweiligen Um-

stände des Einzelfalls hinzuweisen, so dass die Küzung auch deutlich geringer
ausfallen kann. F[ir weitere Küzungen im Falle wiederholten rechtsmissbräuchli-
chen Verhaltens ist zu beachten, dass mehr als der volle Taschengeldbetrag
nicht geküzt werden kann, da das physische Existenzminimum nicht angetastet
werden darf.

12. Sonstiqe Leistunqen nach S 6 AsylbLG

$ 6 AsylbLG bietet auch weiterhin die Möglichkeit, im Einzelfall ergänzende Leis-
tungen zu gewähren. Eine Gewährung von Leistungen gemäß g 6 AsylbLG
kommt künftig allerdings nur noch in den Fällen in Betracht, in denen die ent-
sprechenden Bedarfe nicht bereits durch die pauschalierten Grundleistungen der
Ubergangsregelung abgedeckt sìnd, Daraus folgt, dass beispielsweise Fahrtkos-
ten zur Passbeschaffung oder zum Besuch eines Rechtsanwalts im laufenden
Asylverfahren in der Regel nicht mehr zu erstatten s¡nd.

Es ist beabsichtigt, hiezu in einem weiteren Rundschreiben weitergehende Hìn-

weise zu geben.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag
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